
 

 

2026/6397 Seite 1 von 1 

 

Gemeinde Neubiberg 

 

Gemeinderat  

Sitzung am 23.02.2026, TOP Nr. 6.5 

  

   

 

Sachgebiet: Büro 1. Bürgermeister und Geschäftsleitung 

Vorlage Nr.: 2026/6397 

 

 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus  

Gemeinderat 23.02.2026 öffentlich Beschluss 

 

 

Antrag der SPD-Fraktion auf den Bau einer Leseterrasse am Haus für Weiterbildung 

 

Sachverhalt: 

 

Mit Schreiben vom 02.02.2026  (Posteingang per Email am 02.02.2026) stellt die SPD-Fraktion 

nachfolgenden Antrag zur nächsten Gemeinderatssitzung: 

 

I. Antrag: 

 

Der Gemeinderat möge den Bau einer Leseterrasse am HfW beschließen. 

 

II. Begründung: 

 

Am 16.10.2018 hat der Bau- und Verkehrsausschuss das gemeindliche Einvernehmen zum Neubau einer 

Leseterrasse auf dem Grundstück Rathausplatz 8, Fl.-Nr. 144, Gemarkung Unterbiberg, entsprechend der 

Planung vom 19.09.2018, hergestellt. Die Umsetzung sollte aber erst zu einem späteren Zeitpunkt 

erfolgen. Die damalige Bewertung kam zu dem Ergebnis, dass die Maßnahme der Attraktivität des 

Bibliotheksangebots und der Stärkung einer öffentlichen Bildungs- und Kultureinrichtung durch ein 

erweitertes, qualitativ so bislang nicht vorhandenes Freiraumangebot dient. An dieser Bewertung hat sich 

aus heutiger Sicht nichts geändert. 

Nachdem die Rathaus-Sanierung und -Erweiterung abgeschlossen ist, sollte jetzt auch die letzte 

ausstehende Maßnahme am HfW im Rahmen der Planung des Bürgerzentrums umgesetzt werden. 

 

Dem Sachverhalt liegen folgende Unterlagen bei (im RIS unter Vorlagennr.: 2026/6397 abrufbar): 

- Anlage 1:  Antrag der SPD Fraktion auf den Bau einer Leseterrasse am Haus für Weiterbildung 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Antrag der SPD-Fraktion vom 02.02.2026 auf den Bau einer Leseterrasse am Haus für Weiterbildung  

wird formal angenommen/abgelehnt und ist in einer der nächsten Sitzungen, spätestens jedoch 3 

Monate nach Annahme zu behandeln. 
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